IV 4021 F

(Besondere Vertragsbedingungen und Erklarung gem. § 1 Abs. 2 der Frauenférderverordnung)

Vertragsanlage Nr.

03

Vergabenummer MaRnahmenummer
P_0945-2025_IV_GP P_0945-2025
MaBRnahme

Vivantes Humboldt-Klinikum
Herstellung Zytostatika
Vertragsnummer: 48000 XXXXX

Leistung/CPV
Generalplanung / CPV 71000000-8

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)
zur Frauenforderung
(Teil A)

Der oder die Auftragnehmende verpflichtet sich,
 das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

» sicherzustellen, dass zur Vertragserfullung eingeschaltete Nachunternehmer sich
abhangig von der Unternehmensgrdéflie gemal § 3 Frauenférderverordnung (FFV)
zur Durchfuhrung von Mallnahmen gemal} § 2 FFV und zur Einhaltung der
Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklaren. Eine Verletzung dieser Verpflichtung
durch den/die Nachunternehmer/-in wird der oder dem Auftragnehmenden
zugerechnet.

» abhangig von der UnternehmensgrofRe gemaf § 3 Frauenférderverordnung (FFV)
eine oder mehrere der in § 2 FFV aufgefuhrten Malinahmen der Frauenférderung
und/oder der Foérderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchzufihren.

Hinweis

Die Vertragsbedingungen uber die Kontrolle dieser Verpflichtungen und
Sanktionsmdglichkeiten im Falle eines VerstoRes ergeben sich aus Teil B (IV 4024).
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IV 4021 F

(Besondere Vertragsbedingungen und Erklarung gem. § 1 Abs. 2 der Frauenférderverordnung)

Erklarung gem. § 1 Abs. 2 der Frauenférderverordnung
Hiermit erklare(n) ich/wir Folgendes:

- Zutreffendes bitte ankreuzen -

A) Anwendbarkeit von § 13 Abs. 1 LGG

Im Unternehmen sind i.d.R. mehr als 10 Arbeithehmer/-innen beschaftigt
(ausschlieldlich der zu ihrer Berufsbildung Beschaftigten)

[] Ja

] Nein (keine weiteren Angaben erforderlich)

B) Falls ja, bitte folgende weitere Angaben:
l. Beschaftigungszahl'

Im Unternehmen sind in der Regel beschaftigt:

- Uber 500 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 1 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten
Malnahmen zur Foérderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit []
von Beruf und Familie auszuwahlen, davon mindestens eine
MaRnahme der Nummer 1 bis 6)

- Uber 250 bis 500 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 2 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten
Maflnahmen zur Forderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie auszuwahlen)

- Uber 20 bis 250 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 3 FFV sind zwei der in § 2 FFV genannten
Malnahmen zur Foérderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie auszuwahlen)

- Uber 10 bis 20 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 4 FFV ist eine der in § 2 Nummer 1 bis 20 FFV
genannten MalRnahmen zur Férderung von Frauen und/oder der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwahlen)

1 Bei der Feststellung der Beschaftigtenzahl ist § 23 Abs. 1 Satz 4 des Kiindigungsschutzgesetzes zu
bertcksichtigen.
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IV 4021 F

(Besondere Vertragsbedingungen und Erklarung gem. § 1 Abs. 2 der Frauenférderverordnung)

MaBRnahmen zur Frauenforderung und/oder zur Forderung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie

In meinem/unserem Unternehmen wird/werden wahrend der Durchfihrung des
Auftrags folgende MalRnahme(n) gemal’ § 2 FFV durchgefuhrt oder eingeleitet:

Umsetzung eines qualifizierten Frauenfoérderplans []

verbindliche Zielvorgaben zur Erhéhung des Frauenanteils an den
Beschaftigten in allen Funktionsebenen

Erhdhung des Anteils der weiblichen Beschaftigten in gehobenen und
Leitungspositionen

Erhohung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplatzen an
Bewerberinnen

Berticksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Ubernahme in
ein Arbeitsverhaltnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil

Einsetzung einer Frauenbeauftragten

Uberprifung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter
und geeigneter Instrumente

Angebot von Praktikumsplatzen fir Madchen und junge Frauen,
insbesondere in Berufen, in denen Frauen unterreprasentiert sind

N e A B

Teilnahme an anerkannten und geeigneten MaRnahmen und Initiativen,
die Madchen und junge Frauen fir mannlich dominierte Berufe
interessieren sollen

[]

10.

spezielle Bildungsmalnahmen nur fur Frauen, die zur Erreichung
qualifizierter Positionen befahigen sollen

11.

Bereitstellung der Platze bei sonstigen betrieblichen
Bildungsmalinahmen fur Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil ]
an den Beschaftigten

12.

Bereitstellung der Platze aul3erbetrieblicher, vom Betrieb finanzierter
Bildungsmalinahmen fur Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil []
an den Beschaftigten

13.

bevorzugte Berilicksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufstieg nach
erfolgreichem Abschluss einer inner- oder aulRerbetrieblichen []
Bildungsmaflnahme

14.

Angebot flexibler, den individuellen Bedurfnissen entsprechender
Gestaltung der Arbeitszeit
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IV 4021 F

(Besondere Vertragsbedingungen und Erklarung gem. § 1 Abs. 2 der Frauenférderverordnung)

15. |Angebot alternierender Telearbeit ]

16. |Mdoglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit [
Ruckkehroption in eine Vollzeitarbeit, auch in Fihrungspositionen

17. |Kontakthalteangebote, Moglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher
Fortbildung, zu Vertretungseinsatzen und Ruckkehrvereinbarungen flr ]
Beschaftigte in Elternzeit

18. |Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbetreuung, auch flr
Arbeitszeiten auRerhalb der tiblichen Offnungszeit der reguléren ]
Kinderbetreuung

19. |Bereitstellung geeigneter Unterstitzung und Flexibilitat am Arbeitsplatz [
fur Beschaftigte, die Erziehungs- und Pflegeaufgaben wahrnehmen

20. |Umwandlung geringfugiger Beschaftigungsverhaltnisse in mindestens [
Teilzeitarbeitsplatze

21.

Vermeidung einer uberproportionalen Verringerung des Frauenanteils an [
der Gesamtzahl der Beschaftigten bei PersonalabbaumalRnahmen

Weitere vertragliche Verpflichtungen

Ich/Wir erklare(n) mich/uns dariber hinaus mit folgenden Verpflichtungen gem.
§ 4 FFV einverstanden:

1.

Die Auftragnehmenden haben das geltende Gleichbehandlungsrecht zu
beachten.

. Sofern sich die Auftragnehmenden zur Vertragserfullung anderer bedienen,

haben sie sicherzustellen, dass die Nachunternehmenden sich nach MalRgabe
des § 3 FFV zur Durchfihrung von MaRnahmen gemaf § 2 FFV und zur
Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklaren. Eine schuldhafte
Verletzung dieser Verpflichtung durch die Nachunternehmenden wird den
Auftragnehmenden zugerechnet

. Auf Verlangen der Vergabestelle haben die Auftragnehmenden die Einhaltung

der Ubernommenen vertraglichen Verpflichtungen nach der
Frauenférderverordnung in geeigneter Form nachzuweisen.
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IV 4021 F

(Besondere Vertragsbedingungen und Erklarung gem. § 1 Abs. 2 der Frauenférderverordnung)

IV. Rechtliche Hindernisse (erforderlichenfalls anzugeben)

An der Durchflihrung folgender MalRnahmen unter Il. bzw. an der Ubernahme
folgender Verpflichtungen nach Ill. bin ich/sind wir gem. § 5 Abs. 2 FFV aus
rechtlichen Grinden gehindert:

Begrindung (auf Verlangen nachzuweisen):

Datum und Unterschrift
(nur bei schriftichem Teilnahmeantrag/Interessensbestatigung)

Hinweis:

Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ist hier keine separate
Unterschrift bzw. Signatur erforderlich.?

2 Bei einem elektronischen Angebot in Textform gemaR § 126b BGB ist bei natlirlichen Personen (z.B.
Einzelkaufleuten oder freiberuflich Tatigen) der Vor- und Nachname oder die Firma bzw. die
Geschaftsbezeichnung sowie bei juristischen Personen die vollstdndige Bezeichnung bei der
elektronischen Ubermittlung des Angebots auf die Vergabeplattform Berlin anzugeben.

Soweit vom Auftraggeber eine elektronische Signatur/Siegel gefordert wird, ist diese bei der
elektronischen Ubermittlung des Angebots auf die Vergabeplattform Berlin hinzuzufiigen.

ABau 2026, Stand Marz 2026 Seite 5von 5



	Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Frauenförderung (Teil A) 
	I. Beschäftigungszahl1 
	II. Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
	III. Weitere vertragliche Verpflichtungen 
	1. Die Auftragnehmenden haben das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten. 
	2. Sofern sich die Auftragnehmenden zur Vertragserfüllung anderer bedienen, haben sie sicherzustellen, dass die Nachunternehmenden sich nach Maßgabe des § 3 FFV zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklären. Eine schuldhafte Verletzung dieser Verpflichtung durch die Nachunternehmenden wird den Auftragnehmenden zugerechnet 
	3. Auf Verlangen der Vergabestelle haben die Auftragnehmenden die Einhaltung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen nach der Frauenförderverordnung in geeigneter Form nachzuweisen. 
	IV. Rechtliche Hindernisse (erforderlichenfalls anzugeben) 


	ag_vergabe_nr: P_0945-2025_IV_GP
	ag_massnahme_nr: P_0945-2025
	ag_massnahme_bez_1: Vivantes Humboldt-Klinikum 
	ag_massnahme_bez_2: Herstellung Zytostatika
	ag_massnahme_bez_ftx: Vertragsnummer: 48000 xxxxx
	ag_leistung_bez: Generalplanung / CPV 71000000-8
	ag_anlagenr: 03
	an_anwend_paragr_13_k: Off
	an_anwend_beschaeft_zahl_k: Off
	an_anwend_paragr_13_k1: Off
	an_anwend_beschaeft_zahl_k1: Off
	an_anwend_beschaeft_zahl_k2: Off
	an_anwend_beschaeft_zahl_k3: Off
	an_frau_plan_k: Off
	an_frau_erhoeh_anteil_k: Off
	an_frau_anteil_hoehe_pos_k: Off
	an_frau_ausbild_k: Off
	an_frau_ruecksicht_k: Off
	an_frau_beauftragte_k: Off
	an_frau_engelt_k: Off
	an_frau_prakti_k: Off
	an_frau_maenn_dom_beruf_k: Off
	an_frau_bildung_hohe_pos_k: Off
	an_frau_betriebl_bildung_k: Off
	an_frau_ext_bildung_k: Off
	an_frau_aufstieg_weiterbildung_k: Off
	an_frau_flexi_zeit_k: Off
	an_frau_telearbeit_k: Off
	an_frau_teilzeit_k: Off
	an_frau_kontakt_angeb: Off
	an_frau_kind_betreu_k: Off
	an_frau_erzieh_pflege: Off
	an_frau_umwandl_tz_k: Off
	an_frau_anteil_behalt_k: Off
	an_rechtl_hind_verpflicht: 
	an_rechtl_hind_grund: 
	an_stemp_unterschr_1: 


